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Datum: 21.02.2025   
Telefon:     

   Haushaltswirtschaft und Finanzplanung 
  Teilhaushalte 

  SKA 2.12 
 
 
Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15894 Teilstrategie Urbane Logistik – 
Finanzierungsbeschluss über eine kostenneutrale Aufstockung des finanziellen 
Rahmens im EU Projekt metaCCAZE 
Beschlussvorlage für den Mobilitätsausschuss am 19.03.2025 
Öffentliche Sitzung 
 

I. An das Mobilitätsreferat 
 
Die Stadtkämmerei erhebt gegen die vorliegende Beschlussvorlage Einwände. 
 
Aufgrund der nahezu nicht mehr vorhandenen Handlungsspielräume im städtischen 
Haushalt ist davon auszugehen, dass mögliche Ausweitungen durch erneute Steigerungen 
der ohnehin schon sehr hohen Gegensteuerungsmaßnahmen kompensiert werden müssen.  
 
Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage ist fraglich, warum ein freiwilliges 
Projekt ausgeweitet werden muss. Auch wenn die Finanzierung der Aufstockung des 
Budgets durch die Mieteinnahmen vertraglich gesichert werden soll, spricht sich die 
Stadtkämmerei gegen eine Aufstockung aus. Da eine geeignete Logistikimmobilie noch nicht 
gefunden wurde, die anfallenden Kosten in ihrer konkreten Höhe noch nicht endgültig 
festgestellt sind und es unsicher erscheint, dass die Einnahmen in gleicher Höhe tatsächlich 
eingehen, rät die Stadtkämmerei davon ab, eine freiwillige Maßnahme auszuweiten. Zudem 
ergibt sich aus der Kostentransparenztabelle eine Schieflage zwischen den Haushaltsjahren, 
da die Einnahmen und Ausgaben sich innerhalb eines Jahres nicht decken. 
 
Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die Haushaltssatzung 2025 noch nicht genehmigt 
und bekannt gemacht ist. Im Hinblick auf den Vollzug bzw. die Umsetzung der in der 
Beschlussvorlage aufgeführten Maßnahmen gelten daher weiterhin die Regelungen nach 
Art. 69 Abs. 1 Satz 1 GO zur vorläufigen Haushaltsführung. Demnach dürfen derzeit nur 
finanzielle Leistungen erbracht werden, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist oder 
die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. 
 
Die Stellungnahme der Stadtkämmerei ist in die Beschlussvorlage einzuarbeiten oder als 
Anlage beizufügen. 
 
Das Büro des Oberbürgermeisters sowie das Direktorium D-HAII-V1 (Beschlusswesen) und 
das Revisionsamt erhalten einen Abdruck der Stellungnahme zur Kenntnis. 
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